
summen auf dem Gebiet der Landwirtschaft, wonach 
die Verluste durch Brandschäden angestiegen sind. 
Dieses Ansteigen der Brände in der Landwirtschaft ist 
im wesentlichen auch darauf zurückzuführen, daß fahr
lässig mit offenem Feuer und anderen Energiequellen 
umgegangen wird. Ein Drittel aller Brände entstand 
durch unbefugtes Rauchen. Die Vorschriften über den 
vorbeugenden Brandschutz werden ungenügend beach
tet und durchgesetzt. In unseren sozialistischen Land
wirtschaftsbetrieben ist auch noch nicht die Atmosphäre 
geschaffen worden, die es einfach nicht zuläßt, die Be
stimmungen über den Brandschutz zu verletzen. Eine 
solche Lage begünstigt das Vorgehen der Klassenfeinde, 
die alles versuchen, um den Sieg des Sozialismus in 
der Deutschen Demokratischen Republik zu verhindern. 
Deshalb ist die Erhöhung und Organisierung der Wach
samkeit erforderlich, um jegliche Anschläge gegen das 
sozialistische Eigentum in all ihren Formen, sei es durch 
Feindtätigkeit, Schludereien, Vergeudungen und fahr
lässige Handlungen, schon im Keim zu ersticken bzw. 
überhaupt zu verhindern. Um das zu erreichen, ist es 
erforderlich, im breitesten Maße die werktätigen Men
schen in diesen Kampf einzubeziehen und sie für den 
Schutz des sozialistischen Eigentums zu mobilisieren. 
Daß diese Aufgabe noch nicht gelöst ist, zeigt der fest
gestellte Sachverhalt dieses Verfahrens.

Danach ist der Brand von dem Angeklagten G. ent
weder durch das Wegwerfen des noch nicht ge
löschten Streichholzes oder durch aus der Tabakspfeife 
herausfallende Tabaksglut verursacht worden. Jede 
andere Möglichkeit des Entstehens des Brandes war 
auszuschließen.

Der Angeklagte B. hatte seine Zigarre am Futter
reißer mittels eines Streichholzes angesteckt und das 
Streichholz in der Nähe der gedämpften Futterkartof- 
feln fortgeworfen. An dieser Stelle, und das kann als 
zweifelsfrei festgestellt werden, ist der Brand nicht 
entstanden. Der Brandherd lag vielmehr — das ergibt 
sich aus dem Gutachten der Brandkommission — vor 
dem 4. Eingangstor des Stallgebäudes, weil hier sowohl 
vom Angeklagten G. als auch vom Zeugen K. bei ihrem 
Eintreffen an der Brandstelle festgestellt worden ist, 
daß eine Fläche von 2 bis 3 m2 des herausgetragenen 
Strohs verkohlt war. Diese Stelle konnte zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht durch herabgefallene Gebäude
teile zum Verkohlen und Verschwelen gebracht worden 
sein, weil der entstandene Brand noch nicht das Ge
bäude erfaßt hatte.

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme ist davon 
auszugehen, daß der Brand vom Angeklagten G. durch 
das Wegwerfen des noch nicht ausgelöschten Streich
holzes fahrlässig herbeigeführt worden ist jfwird aus
geführt).

Schließlich war die elektrische Anlage des Stallgebäu
des, wie aus dem Gutachten der Technischen Über
wachung hervorgeht, in einwandfreiem Zustand, so daß 
durch Defekt im Energienetz des Stalles ein Kurzschluß 
für die Entstehung des Brandes auszuschließen ist. Zum 
Zeitpunkt der Entstehung des Brandes befand sich keine 
fremde oder andere Person der LPG in der Nähe des
4. Eingangstores des Stallgebäudes, so daß auch eine 
Inbrandsetzung durch eine dritte Person ausscheiden 
muß.

Der Senat gelangte deshalb zu der Überzeugung, daß 
der Angeklagte G. durch seine Handlungsweise den 
Tatbestand der §§ 308 und 309 StGB verwirklicht hat. 
Ihm war voll bewußt, daß das Rauchen an diesem Ob
jekt untersagt war, und er wußte auch durch die statt
gefundenen Belehrungen und aus seiner früheren Eigen
schaft als Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr in St., 
daß durch derartige Handlungen ein Brand entstehen 
kann. Das gab der Angeklagte in der Hauptverhandlung 
auch zu. Es konnte nicht festgestellt werden, daß er 
deshalb in der Nähe dieses Objektes rauchte, um es in 
Brand zu setzen. Jedoch hat er fahrlässig ge
handelt und am 4. Eingangstor das große Stallgebäude 
in Brand gesetzt. Er war deshalb gern. §§ 308 und 309 
StGB strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen.

Der objektive Schaden, der der LPG und damit der 
gesamten Volkswirtschaft entstanden ist, bestimmt 
auch den Grad der Gesellschaftsgefährlichkeit seines

Handelns. Der stellvertretende Vorsitzende der LPG, 
der Zeuge L., legte vor dem Senat eindeutig klar, welch 
einen großen Rückschlag die LPG in ihrer Vorwärts
entwicklung durch diesen Brand erlitten hat. Um eini
germaßen die entstandenen Viehverluste der LPG etwas 
auszugleichen, mußte eine große Hilfsaktion organisiert 
werden, um im Rahmen der gegenseitigen Hilfe und 
kameradschaftlichen Unterstützung durch die anderen 
LPGs des Kreises der Genossenschaft zu helfen. Ob bei 
dieser Sachlage noch der geplante Wert der Arbeits
einheit von 9 DM für das Jahr 1960 erreicht werden 
kann, ist äußerst fraglich. Der Angeklagte G. kann auch 
für sich keinerlei Gründe anführen, die seine ver
brecherische Handlung in ein milderes Licht rücken 
könnten. Seine Disziplinlosigkeit und sein äußerst leicht
fertiges Verhalten gegenüber dem genossenschaftlichen 
Eigentum erfordern eine empfindliche Bestrafung, die 
dazu angetan sein muß, den Angeklagten endgültig von 
solchen Handlungen abzuhalten. Zum anderen muß sie 
den in der Landwirtschaft beschäftigten Werktätigen 
nochmals eindringlich vor Augen halten, daß die zum 
Schutz des genossenschaftlichen und staatlichen sozia
listischen Eigentums erlassenen Gesetze und Verord
nungen sowie die auf Grund dessen festgelegten Maß
nahmen unter allen Umständen einzuhalten sind.

' Die Äußerungen und Gespräche der Zeugen und der 
Angeklagten kurz vor Ausbruch des Brandes zeigten, 
daß alle von der LPG und den Beauftragten der Ab
teilung Feuerwehr des VPKA vorgenommenen Beleh
rungen und Maßnahmen über den vorbeugenden Brand
schutz und selbst die unterschriftliche Bestätigung die
ser Belehrungen nur an der Oberfläche des Bewußtseins 
eines Teils der Genossenschaftler hängengeblieben sind. 
Es war noch keine Atmosphäre der Unduldsamkeit 
gegenüber solchen Mitgliedern durch eine intensive Er
ziehungsarbeit erreicht worden, die es einfach unmög
lich gemacht hätte, daß ein Genossenschaftsmitglied in 
und vor brandgefährdeten Objekten rauchte. Damit 
wird deutlich, und das wurde auch von den Zeugen be
stätigt, daß trotz aller bisher eingeleiteten Maßnahmen 
eine Anzahl von Genossenschaftsmitgliedern sich nicht 
an die Vorschriften zum Schutz des genossenschaft
lichen Eigentums vor Brandgefahr hielt. Sie waren nur 
darauf bedacht, sich nicht erwischen zu lassen. Sie hat
ten noch nicht begriffen, daß es nicht darauf ankommt, 
sondern daß es unbedingt notwendig ist, das ge
nossenschaftliche Eigentum, welches die Quelle der 
Erhöhung des Lebensstandards aller Genossenschafts
mitglieder und darüber hinaus aller Werktätigen in der 
Deutschen Demokratischen Republik mit ist, vor Scha
den zu schützen. So konnte auch die Meinung aufkom- 
men, daß die der LPG zur Unterstützung beigegebenen 
Mitarbeiter aus H. nicht als Helfer und Förderer der ge
nossenschaftlichen Entwicklung angesehen wurden. Diese 
ideologische Unklarheit drückt sich auch darin aus, daß 
sowohl die Angeklagten als auch die Zeugen auf Befragen 
des Senats zugeben mußten, daß sie als Landarbeiter 
bei den Mittel- und Großbauern nicht auf dem Hof 
oder in den Stallungen rauchen durften, da sie 
sonst von dem Bauern 'hinausgeworfen worden wären. 
Typisch war es, als der Zeuge K. — der früher werk
tätiger Einzelbauer gewesen war — erklärte, daß er auf 
seinem Hof nicht geraucht hat, weil er ja damit sein 
Eigentum in Gefahr gebracht hätte. Das zeigt, daß noch 
nicht in allen Köpfen der Genossenschaftsbauern rest
los klar ist, daß sie ihr eigenes, ihr genossenschaftliches 
Eigentum — und nicht fremdes Eigentum — zu schüt
zen haben. Um ihnen dabei zu helfen, das zu erkennen, 
müssen die Ständigen Kommissionen Innere Angelegen
heiten, öffentliche Ordnung und Sicherheit in den Ge
meinden, die Brandschutzverantwortlichen der land
wirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften und der 
volkseigenen Güter, überhaupt alle in der Nationalen 
Front des demokratischen Deutschland zusammenge
schlossenen Kräfte ihre Erziehungsarbeit verstärken 
und noch mehr Einfluß auf die Herausbildung des ver
antwortungsbewußten sozialistischen Menschen nehmen.

Der Angeklagte B. ist wegen eines Vergehens nach 
§ 310 a StGB schuldig. Diese Gesetzesbestimmung dient 
dem vorbeugenden Brandschutz und soll mithelfen, daß 
Brände erst gar nicht entstehen können. Sie hat des
halb eine besondere Bedeutung, insbesondere auf dem
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